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Stadtvertretung Tagesordnungspunkt 
 
der Landeshauptstadt   öffentlich   

   Schwerin  nicht öffentlich   

 
 Datum: 21.04.2015 

 
 Antragsteller Bündnis90/ 

DIE GRÜNEN 
Antrag   
   
  Telefon: 0385/545-2970 
 
Beratung und Beschlussfassung im 

      Fachausschuss für 

 Finanzen und Rechnungsprüfung  Hauptausschuss  Stadtvertretung 

 Bauen, Ordnung, Umwelt und Stadtentwicklung 

 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften 

 Soziales und Wohnen 

 Kultur, Sport und Schule 

 Verwaltungsmodernisierung und Umlandbeziehungen 

       

Beschluss am:    

Betreff 
Verfahren der Bürgerbeteiligung in der Landeshauptstadt Schwerin verbessern 

 

Beschlussvorschlag 
Der Text des Ursprungsantrag soll durch folgende Textfassung ersetzt werden:  
 
Die Landeshauptstadt Schwerin sorgt dafür, dass sich bei für die Stadt bedeutenden Vorha-
ben, Planungen und Konzepten, die nicht den gesetzlichen Beteiligungsvorschriften unter-
liegen, Bürgerinnen und Bürger in angemessener Weise beteiligen können.  

 Die Beteiligung kann dabei auf unterschiedlichem Wege erfolgen, sollte dabei jedoch 
nicht nur auf das Internet beschränkt sein.  

 In Abhängigkeit vom Umfang der zu bewertenden Sachverhalte sollten möglichst vier 
Wochen für die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eingeräumt werden. 

 Öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen sollten rechtzeitig, nach 
Möglichkeit mit einer Frist von vier Wochen angekündigt werden.  

 Die eingebrachten Vorschläge und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger sollten 
nachvollziehbar erfasst und ihre Umsetzung oder Ablehnung begründet werden. 

 
Begründung 
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Die Verwaltung der Landeshauptstadt Schwerin bemüht sich aus unserer Sicht in verschie-
denen Planungsprozessen mit gelingenden und weniger gelingenden Beispielen um eine 
Beteiligung der Bevölkerung auch außerhalb der Gremien der Stadtvertretung. Gelegentlich 
sind die Beteiligungsmöglichkeiten Ausdruck eines freiwilligen Beteiligungswillens der Ver-
waltung, oftmals aber auch Ergebnis von Anforderungen, die Dritte an die Verwaltung stel-
len – zum Beispiel wenn die Beteiligung an Förderprogrammen eine vorherige Konsultation 
der Bürgerinnen und Bürger verlangt.  
 
Bürgerbeteiligungsprozesse sind das Grundprinzip einer fairen, bereichernden und transpa-
renten Bürgerplanung. Sie sollen bewirken, dass sich Bürgerbeteiligung auch tatsächlich 
und in nachvollziehbarer Weise in Verwaltungsplanungen niederschlägt. Sie sollen ebenso 
bewirken, dass Bürgerinnen und Bürger nicht nur scheinbar beteiligt werden, sondern ihre 
Argumente von der Verwaltung erfasst und nachvollziehbar abgewogen werden.  
Eine weitere Komponente für gelingende Bürgerbeteiligung ist der Faktor Zeit. Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt, die sich meist nur in ihrer Freizeit an Prozessen der Stadt beteiligen 
können, brauchen ausreichend Zeit, um Planungen erfassen zu können. Auch der Aus-
tausch mit anderen, die Formulierung von Vorschlägen und der Besuch von Informations-
veranstaltungen braucht Zeit. Ebenso benötigt die Verwaltung Zeit, um sich ebenso ernst-
haft mit den Vorschlägen und Hinweisen auseinandersetzen und diese abwägen zu können. 
Deshalb sind ausreichende Beteiligungs- und Bearbeitungsfristen das A und O erfolgreicher 
Bürgerbeteiligung.  
 
Das Ergebnis sind zufriedenere und weiterhin engagierte Bürgerinnen und Bürger, die se-
hen, dass ihre Gedanken und Ideen auch wirklich aufgenommen werden. Das Ergebnis ist 
aber auch eine zufriedenere Verwaltung, die nach erfolgreichen Bürgerbeteiligungen mit 
intensiven Diskussionen und möglicherweise konkreten Festlegungen eine auf Konsens 
ausgerichtete konfliktärmere Stadtentwicklung umsetzen kann. 

nur auszufüllen bei haushaltswirksamen Beschlüssen 

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:  
Deckungsvorschlag: 

 
Mehreinnahmen/Minderausgaben in der Haushaltsstelle:  

 
 
 

________________________ 
Cornelia Nagel  
Fraktionsvorsitzende B90/DIE GRÜNEN  
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